
Anlage zur 
Benutzungs- und Gebührensatzung 

für die Schönberghalle, Schlossscheune und Schlossnebengebäude 
zu § 11 

 
- Gebührenverzeichnis - 

 
 
 
I. a. Für den Übungs-, Trainings- und Spielbetrieb der Vereine und Organisationen wer-

den pauschal für 44 Wochen als Benutzungsgebühren erhoben: 
 

 
je halbe Stunde Benutzungszeit nach dem 
Belegungsplan 

 

1 ein Teil der Mehrzweckhalle (26 x 22 qm) 5,-- EUR 
2 ein Teil der Mehrzweckhalle (18 x 22 qm) 4,-- EUR 
3 beide Teile der Mehrzweckhalle 7,-- EUR 
4 Gymnastikraum der Mehrzweckhalle - Bühne - 3,-- EUR 
5 Nebenraum der Mehrzweckhalle 3,-- EUR 
6 Foyer/Bar der Mehrzweckhalle 3,-- EUR 

 
 Als gemeinnützig anerkannte Ebringer Vereine und Organisationen erhalten auf die-

se Gebühren eine Ermäßigung von fünfzig Prozent. 
Bei Turnier-Sportveranstaltungen gilt die 50%ige Ermäßigung nicht. 

 
 
I. b. Nachfolgende Räume stehen überwiegend den genannten Vereinen zur Verfügung. 

Für deren Benutzung wird abweichend die nachstehende Pauschalentschädigung 
je Jahr festgesetzt: 

 
 Verein Raum Entschädigung 

1 Musikverein Musikzimmer -  
Schlossscheune 

 
                360,-- EUR

2 Männergesangverein Nebenraum - 
Mehrzweckhalle 

 
                360,-- EUR

3 Schachclub Vereinsraum - 
Schlossscheune 

 
                360,-- EUR

4 Motorsportclub Vereinsraum - 
Schlossscheune 

 
                360,-- EUR

5 Malteser-Hilfsdienst Vereinsraum - 
Schlossnebengebäude 

 
                360,-- EUR

6 Volkshochschule Vereinsraum - 
Schlossscheune 

 
                155,-- EUR

7 Musikschule Südlicher 
Breisgau 

Vereinsraum - 
Schlossscheune 

 
                360,-- EUR

8 Musisches Zentrum Vereinsraum - 
Schlossscheune 

 
                205,-- EUR
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II. Bei Veranstaltungen werden erhoben: 
 

  Vereine und Organisationen Privatnutzer 
  Veranstaltung 

ohne Eintritt 
Veranstaltung mit 
Eintritt/Startgeld 

 

1 Mehrzweckhalle 
- Gesamt - 

             215,-- EUR              270,-- EUR          410,-- EUR

1a Mehrzweckhalle 
26 x 22 qm 

             135,-- EUR              205,-- EUR          270,-- EUR

1b Mehrzweckhalle 
-Gesamt- 
-Schutzboden- 
aufgrund § 8  
Abs. 5 

 
 
             155,-- EUR

 
 
             155,-- EUR 

 
 
         155,-- EUR

1c Mehrzweckhalle 
-26 x 22 qm- 
-Schutzboden- 
aufgrund § 8  
Abs. 5 

 
               90,-- EUR

 
               90,-- EUR 

 
           90,-- EUR

1d Mehrzweckhalle 
-18 x 22 qm- 
-Schutzboden- 
aufgrund § 8  
Abs. 5 

               65,-- EUR                65,-- EUR            65,-- EUR

1e Mehrzweckhalle 
-Oberes Foyer- 
-Schutzboden- 
aufgrund § 8  
Abs. 5 

 
               25,-- EUR

 
               25,-- EUR 

 
           25,-- EUR

2 Mehrzweckhalle 
bei Disco- 
Veranstaltungen 

                        - / -              615,-- EUR                     - / - 

3 Mehrzweckhalle 
-Mehrzweckraum- 

               40,-- EUR                60,-- EUR            80,-- EUR

4 Mehrzweckhalle - 
Foyer/Küche 
(bei Miete mit Halle) 

               40,-- EUR                40,-- EUR            40,-- EUR

4a Mehrzweckhalle 
Foyer/Küche 
(ausschließlich) 

               80,-- EUR                80,-- EUR            80,-- EUR

4b Mehrzweckhalle  
-oberes Foyer- 

               40,-- EUR                40,-- EUR            40,-- EUR

5 Schlossscheune                40,-- EUR                         - / -            70,-- EUR
6 Schlossneben-

gebäude 
               40,-- EUR                         - / -            70,-- EUR

 
In den genannten Entgelten ist die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe 
enthalten, da diese Räume aus steuerlichen Gründen als Betriebe gewerblicher Art 
genutzt werden. 
 
Bei gewerblicher Nutzung und bei Auswärtigen wird bei Ziff. 1, 1a und Ziff. 2 bis 6 
ein Zuschlag von einhundert Prozent erhoben. 

 



 
III. Ist bei Veranstaltungen nach Ziff. II oder bei sportlichen Veranstaltungen an 

Wochenenden nach Ziffer I. die Anwesenheit des Hausmeisters erforderlich, sind 
folgende Gebühren an die Gemeinde nach erbrachtem Zeitaufwand zu entrichten: 

 
 Werktag 

je Stunde 
Samstag 
je Stunde 

Sonntag 
je Stunde 

bis 20.00 Uhr                11,-- EUR                13,-- EUR               16,50 EUR
ab  20.00 Uhr                13,-- EUR               16,50 EUR               18,50 EUR

 
 
IV. Für nachstehende Räume wird eine pauschale Verbrauchsgebühr für Wasser, 

Strom und Heizung erhoben: 
 

 Sonntag 
je Stunde 

Mehrzweckhalle-Mehrzweckraum                                                  15,-- EUR
Mehrzweckhalle-Foyer/Küche 
(ausschließlich) 

                                                 15,-- EUR

Mehrzweckhalle-oberes Foyer                                                  15,-- EUR
Schlossscheune                                                  10,-- EUR
Schlossnebengebäude                                                  10,-- EUR

 
In den Verbrauchsgebühren ist die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe 
enthalten. 
 
 

V. Für den Gemeinschaftsraum im Schloss wird folgende Benutzungsgebühr erhoben: 
 

              
               Benutzer 

             
            Nutzung 

      Benutzungsgebühr  
                  incl.  
      Verbrauchskosten 

Hochzeitsgesellschaften Sektempfänge (max. 1 Std.)                             50,-- EUR
Jubiläumsgesellschaften/ 
Veranstalter 

Empfänge / Vernissagen                             50,-- EUR

Ebringer Weinerzeuger Weinproben                             70,-- EUR
Seminare/Tagungen/ 
Konferenzen  

Schulungen mit Beamer- u. 
Tontechnik 

          1,0 Tag = 150,-- EUR
            ½ Tag = 100,-- EUR

 
 
 


